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Gemeinsamer Zolltarif— Zollwert — Transaktionswert — Ermittlung — Niederlassung der 
Parteien eines Kaufvertrags in der Gemeinschaft — Unerheblichkeit — Aufeinanderfolgende 
Verkäufe zu unterschiedlichen Preisen — Wahlrecht des Importeurs — Demurrage-Kosten — 
Teil der Beförderungskosten — Vom Käufer an den Verkäufer entrichtete „Kaii/kommission"— 
Teil des Transaktionswerts — Löschung einer geringeren als der gekauften Menge, ohne Minde
rimg des vereinbarten Kaufpreises — Unerheblichkeit 

(Verordnung Nr. 1224/80 des Rates, Artikel 3 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe e; 
Richtlinie 79/695 des Rates, Artikel 8 Absatz 1) 

Die Definition des Transaktionswerts in 
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 1224/80 über den Zollwert der Waren 
als „der für die Waren bei einem Verkauf 
zur Ausfuhr in das Zollgebiet der Gemein
schaft tatsächlich gezahlte oder zu zahlende 

Preis" stellt nicht auf die Niederlassung der 
Kaufvertragsparteien ab. Der Preis aus ei
nem Kaufvertrag zwischen in der Gemein
schaft ansässigen Personen kann daher als 
Transaktionswert im Sinne dieser Bestim
mung angesehen werden. 
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Der Importeur kann, wenn bei aufeinander
folgenden Verkäufen einer Ware mehrere 
tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preise 
den Anforderungen der genannten Bestim
mung genügen, unter ihnen den Preis be
stimmen, der der Ermittlung des Transak-
tionswertes zugrunde gelegt werden soll. 
Hat sich der Importeur in der Zollwertan
meldung auf einen dieser Preise bezogen, so 
kann er diese Anmeldung nicht mehr nach 
Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 79/695 zur 
Harmonisierung der Verfahren für die 
Überführung von Waren in den zollrecht
lich freien Verkehr berichtigen, sobald die 
Waren zollrechtlich freigegeben worden 
sind. 

Demurrage-Kosten (Schiffsliegegebühren 
bei Verzögerung der Beladung) sind Teil 

der Beförderungskosten im Sinne des Arti
kels 8 Absatz 1 Buchstabe e dieser Verord
nung und deshalb bei der Ermittlung des 
Zollwerts dem tatsächlich gezahlten oder zu 
zahlenden Preis hinzuzurechnen. 

Eine vom Käufer an den Verkäufer entrich
tete „Kaufkommission", die getrennt in 
Rechnung gestellt wurde, ist Teil des für die 
eingeführten Waren tatsächlich gezahlten 
oder zu zahlenden Preises. 

Wenn zwischen der gelöschten und der ge
kauften Menge der Ware eine Differenz 
festgestellt wird, die sich innerhalb einer 
zwischen den Parteien vereinbarten Ge
wichtsfranchise hält und nicht zu einer Min
derung des vereinbarten Kaufpreises führt, 
ist der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende 
Preis nicht anteilig zu kürzen. 

SITZUNGSBERICHT 
in der Rechtssache C - l l / 8 9 * 

I — Sachverhalt und Verfahren 

1. Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits 

Die Klägerin ist die deutsche Tochtergesell
schaft der Unifert-Gruppe in Brüssel. Der 
Einkauf von Düngemitteln für diese Gruppe 
erfolgt durch eine andere Tochtergesell
schaft, die Ferdis SA, die diese Düngemittel 
unverzollt und unversteuert an die anderen 
europäischen Tochtergesellschaften weiter
verkauft. In ihren Zollwertanmeldungen gab 
die Klägerin die Ferdis SA als Verkäuferin 

an und belegte ihre Angaben mit Rechnun
gen dieser Firma an sie selbst. 

Die Zollwertanmeldung bestand in einem 
„rekonstruierten" Preis, der sich aus dem 
beim Entladen festgestellten Löschgewicht, 
multipliziert mit dem mit der Ferdis SA ver
einbarten Preis pro Tonne, errechnete. Da 
das Gewicht geringer war als das vertraglich 
vorgesehene Gewicht, war auch der ange
meldete Wert niedriger als der Preis, den 
die Klägerin tatsächlich der Ferdis SA ge
zahlt hatte (vertragsgemäß führten Abwei
chungen von 1 bis 2 % zu keiner Preismin
derung). Die Beförderungs- und Versiche-

* Verfahrenssprache: Deutsch. 
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